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Staatsthierarzneikunde

Taxordnung
für die Thierärzte im Kt. Zürich

vom 14, Äpril tööti.

Der Direktor der Medizinalangelegen-
heiten und der Medizinalrath

haben

gemäß s> l? des Gesetzes betreffend das Medi-
zinalwesen, lautend:

„Die Vergütung für die Hülfsleistungen der Aerzte

ist dem ausdrücklichen oder stillschweigenden Ueber-

einkommen zwischen ihnen und denjenigen Per-
sonen, die ihre Hülfe in Anspruch genommen
haben, überlassen. Der Medizinalrath wird jedoch

eine Tare für die Verrichtungen der Aerzte (und
Thierärzte 8, 30) und die von denselben dispen-

sirtcn Arzneien in der Meinung erlassen, daß die-

selbe in streitigen Fällen den Maßstab für die

richterliche Entscheidung gibt," folgende

Tarordnung für die Aerzte und Thierärzte
erlassen.
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Tit I

Allgemeine B e st i m m u n g e n.

8. 1. Als Momente, nach welchen im einzelnen

Falle die Größe der Entschädigung fur ärztliche, be-

ziehungsweisc thicrärztliche Hülfsleistungcn festzusetzen

ist, kommen vorzugsweise in Betracht:

die Wichtigkeit der geleisteten Dienste selbst,

K) die damit verbundenen Schwierigkeiten, Anstreng-

ungen, Zeitaufwand oder Gefahr für den Arzt,
Kostspieligkeit der Instrumente, und

ej die ökonomischen Verhältnisse des Kranken oder

derjenigen Person, welche die Hülfsleistung in
Anspruch genommen hat.

§, 2. Die für die einzelnen Dienstleistungen an-
gesetzte Tare bezeichnet denjenigen Betrag, welchen eine

Medizinalpcrson in allen, auch durch keine Umstände

erschwerten Fällen der PrivatprariS, die Armen«

praris ausgenommen, als eine billige Entschädi-

gung für die betreffende Hülfsleistung zu fordern be-

rechtigt ist, wogegen allerdings höhere Forderungen
mit Rücksicht auf die in 8, t enthaltenen Momente

begründet werden können.

8. 3. In der Tare für einen Besuch oder eine

Rathsertheilung iu dem Hause des Arztes sind Rezepte

und kleinere manuelle Hülfsleistungen, z. B. ein leich-

ter Verband, daS Oeffnen einer Blase u. s. f. und

in derjenigen für eine Operation der damit verbundene
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Besuch, Zeitaufwand und der Verband unmittelbar

nach der Operation eingerechnet,

8, 4, Die in der Tare nicht ausdrücklich anfge-

führten Operationen find wie diejenigen der tarirten

zu berechnen, welchen sie mit Hinsicht ihrer Beschaffen-

hcit am nächsten stehen,

8, :5, Die Kosten der, Verbandstücke und derjeni-

gen Instrumente, welche nur einen einmaligen Gebrauch

erlauben oder in deren Besitz der Kranke bleibt, sind

dem Arzte, welcher sie anschafft, zu ersetzen,

8, 6, In Bezug ans die Zahl der zu berechnen-

den Besuche ist die Verschiedenheit des Verlaufs der

Krankheicen zu berücksichtigen. Bei Beschwerden über

eine zu große Zahl hat der Arzt das Bedürfniß der

Bes» ehe n a chz n weile n,

Z, 7, In Bezug ans Forderungen selbstdispen-

sirendcr Aerzte kommen in streitigen Fällen theils die

vorliegende Mcdizinaltare, theils die Apothekertare in
der Art in Anwendung, daß der Betrag der Entscha-

dignng für die persönlichen Hülfsleistungen, sowie der-

jenige für die dispensirten Arzneien nach Maßgabe der-

selben ausgcmittelt wird.
ttkit. I!. entliâlt vie Tare» rev Aeegc.l

Tit III,
Tare für die Verrichtungen der Thierärzte.

K, 5 > Für den ersten Krankenbesuch von Mor-
gens 7 bis AbendS 9 Uhr innert einer halben Stunde
Entfernung von der Wohnung des Thierarztes mit
Einschluß der RathSertheilung 1 Frkn.

8. 32, Für jeden, folgenden Besuch bei Tage 80 Rp
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8 33. Für einen verlangten Besuch bei Nacht

von !l Uhr Abends bis 7 Morgens 1 Fr. 56 Rp.
8. 3-l. Für einen Besuch in einer Entfernung

von mehr als einer halben Stunde von der Wohn-
nng des ThierarzleS l Frkn als Zulage zur Tare
des Besuchs.

8. 35. Werden mehrere kranke, einem Eigen-
thümer angehörende Thiere in einem Stalle untersucht,
so wird für jedes weitere die Hälfte eines gewöhnlichen
Besuches verrechnet.

8. 36. Für Rathsertheilung in der Wohnung
deö Thierarztes bei Tag 76 Rp. und bei Nacht 1 Frkn.

8. 37. Für eine Konsultation mit einem oder

mehreren .Thierärzten, das erste Mal jedem derselben

Z'/z Frkn., bei jeder folgenden Berathung th., Frkn.
Die Zulage, welche die Entfernung erforderlich macht,

wird nach der Zeilversäumniß berechnet.

8. 38. Für eine schriftliche Konsultation mit Gut-
achten und Entwerfung des Heilplanes 5 Frkn.

8. 39. Für eine einfache Operation ohne An-

Wendung von Zwangsmitteln, z. B. Oeffncn eines

Abszesses, Scarifikationen, Injektionen t Fr. 56 Rp.
8. 36. Für Operationen, die mit Anwendung

leichterer Zwangsmittel ausgeführt werden können und

keine besondern Schwierigkeiten darbieten, 3 Frkn.
8. 31. Für schwierigere Operationen, welche ohne

Fällen der Thiere vollzogen werden, z. B. Luftröhren-
schnitt, Schlundschnitt, Kastration größerer Thiere

u. s. w. 5 Frkn.
8. -iZ. Für Operationen, zu welchen die Thiere
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gefällt werden muffen, 10 Frkn, Dabei hat der Thier-

besitzet die zum Fällen erforderlichen Personen zu be-

zahlen, sowie andere atlsällige Kosten zu beitreitcn,

8. 33. Für Hülfeleistung bei einer leichten Gc-

burt 4 Frkn., bei einer schweren 8 Frkn.

8. 33. Für die geforderte Sektion eines Pferdes

oder eines Stückes Rindvieh 5 Frkn., für eine solche

eines kleinern Thieres 2 Frkn.
Zürich de» l i. April I85i>.

Der Direktor der Mediziiialaugelegenheiten.
lt>. H eh »der.

Sekretär,

Hi rze l-S ch inz, Mmi. »>.

Auszug aus dem Amtsbericht des Sanitätsrathes
des KautouS Thurgau über das Medizinal-
Wesen des Kantons vom Jahr 1855.

Medizinische Statistik.

Neber sicht des M e d i z i n a l p e r s o n a l s.

Aerzte. Apotheker. Thicrärzte. Hebamme». Niev. Cbirurgie
Treibende.

Arbon 8 l 8 16 20

Bischoszell 9 1 8 15 26
17 16 31 36



Aerzte. Apotheker. Thierärzte, Hàmmen. Nicd. Chirurgie
Treibende.

Uebertrag.- 17

Dießenhosen 4

Frauenfeld 10

Gottlieben 12

Steckborn 8

Tobel 8

Weinfelven 11

2 16 31 46

2 3 8 1

16 19 16

12 17 24
1 >4 21 19

— 21 26 23

2 16 16 29

Summa: 7t) 9 98 138 158

Gerichtliche Thierheilkunde.

Aeiechtiil u g der W n h r s ch a f t s z e i t.

Herr H. Hürlimann, Müller in Niederuster,

kaufte am 14. Februar 1856 von Herrn I. Braun-
schwel ler in Winterthur ein Pferd und nahm das-
selbe sogleich zur Hand. Auf erfolgteS Begehren deS

Käufers beauftragte der Präsident des Bezirksgerichtes
Uster am 4. März zwei Thierärzte, das fragliche Pferd
zu untersuchen und unverzüglich ihren Bericht darüber,
ob dasselbe an einem Währschaftsmangel leide und an

welchem, einzusenden. Die Erperlcn nahmen ihre Unter-
snchung am 5. März vor und erklärten das Pferd als
an beginnender Engbrüstigkeit (Dampf) leidend.

Dem Begehren des Käufers um Zurücknahme des

Pferdes stellte der Verkäufer u. A. die Einrede cnt-
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